
Leistungskonzept Informatik/Physik (Klasse 9 und 10) 

Leistungskonzept im Bereich „Informatik“ in Klasse 9 

• Pro Halbjahr werden zwei ein- bis eineinhalb-stündige Klassenarbeiten ohne PC, in

Papierform geschrieben.

• Im 2. Halbjahr wird in der Regel eine Arbeit durch eine größere Projektarbeit ersetzt, z.B.

in Form der Erstellung einer eigenen Webseite. Die Durchführung geschieht in

Kleingruppen-Arbeit.

• Bewertung der Gruppenarbeit, insbesondere auch bei der Arbeit am PC.

• Präsentation eigener Ergebnisse im Plenum.

• Sonstige Mitarbeit…

Auszug aus https://www.schulentwicklung.nrw.de/lehrplaene/lehrplan/342/g9_wpif_klp_2023_06_01.pdf 

Lernerfolgsüberprüfung und Leistungsbewertung 

Die rechtlich verbindlichen Grundsätze der Leistungsbewertung sind im Schulgesetz (§ 48 
SchulG) sowie in der Ausbildungs- und Prüfungsordnung für die Sekundarstufe I (§ 6 APO-SI) 
dargestellt. Demgemäß sind bei der Leistungsbewertung von Schülerinnen und Schülern im 
Wahlpflichtfach Informatik erbrachte Leistungen in den Beurteilungsbereichen „Schriftliche 
Arbeiten“ sowie „Sonstige Leistungen im Unterricht“ zu berücksichtigen. Die Leistungsbewertung 
insgesamt bezieht sich auf die im Zusammenhang mit dem Unterricht erworbenen Kompetenzen 
und setzt voraus, dass die Schülerinnen und Schüler hinreichend Gelegenheit hatten, die in 
Kapitel 2 ausgewiesenen Kompetenzen zu erwerben.  
Erfolgreiches Lernen ist kumulativ. Dies erfordert, dass Unterricht und Lernerfolgsüberprüfungen 
darauf ausgerichtet sein müssen, Schülerinnen und Schülern Gelegenheit zu geben, 
Kompetenzen wiederholt und in wechselnden Zusammenhängen unter Beweis zu stellen. Für 
Lehrerinnen und Lehrer sind die Ergebnisse der Lernerfolgsüberprüfungen Anlass, die 
Zielsetzungen und die Methoden ihres Unterrichts zu überprüfen und ggf. zu modifizieren.  
Für die Schülerinnen und Schüler sollen ein den Lernprozess begleitendes Feedback sowie 
Rückmeldungen zu den erreichten Lernständen eine Hilfe für die Selbsteinschätzung sowie eine 
Ermutigung für das weitere Lernen darstellen. Dies kann auch in Phasen des Unterrichts 
erfolgen, in denen keine Leistungsbeurteilung durchgeführt wird. Die Beurteilung von Leistungen 
soll ebenfalls grundsätzlich mit der Diagnose des erreichten Lernstandes und Hinweisen zum 
individuellen Lernfortschritt verknüpft sein. Die Leistungsbewertung ist so anzulegen, dass sie 
den in den Fachkonferenzen gemäß Schulgesetz (§ 70 Abs. 4 SchulG) beschlossenen Grundsätzen 
entspricht, dass die Kriterien für die Notengebung den Schülerinnen und Schülern transparent 

https://www.schulentwicklung.nrw.de/lehrplaene/lehrplan/342/g9_wpif_klp_2023_06_01.pdf


sind und die Korrekturen sowie die Kommentierungen den Lernenden auch Erkenntnisse über 
die individuelle Lernentwicklung ermöglichen.  
Dazu gehören – neben der Etablierung eines angemessenen Umgangs mit eigenen Stärken, 
Entwicklungsnotwendigkeiten und Fehlern – insbesondere auch Hinweise zu individuell Erfolg 
versprechenden allgemeinen und fachmethodischen Lernstrategien. Im Sinne der Orientierung 
an den zuvor formulierten Anforderungen sind grundsätzlich alle in Kapitel 2 des Kernlehrplans 
ausgewiesenen Kompetenzbereiche bei der Leistungsbewertung angemessen zu 
berücksichtigen. Überprüfungsformen schriftlicher, mündlicher und praktischer Art sollen 
deshalb darauf ausgerichtet sein, die Erreichung der dort aufgeführten Kompetenzerwartungen 
zu überprüfen. Ein isoliertes, lediglich auf Reproduktion angelegtes Abfragen einzelner Daten 
und Sachverhalte allein kann dabei den zuvor formulierten Ansprüchen an die 
Leistungsfeststellung nicht gerecht werden. Durch die zunehmende Komplexität der 
Lernerfolgsüberprüfungen im Verlauf der Sekundarstufe I werden die Schülerinnen und Schüler 
auf die Anforderungen der nachfolgenden schulischen und beruflichen Ausbildung vorbereitet. 
 
 
Beurteilungsbereich „Schriftliche Arbeiten“  
 
Schriftliche Arbeiten dienen der schriftlichen Überprüfung von Kompetenzen. Sie sind so 
anzulegen, dass die Schülerinnen und Schüler ihr Wissen sowie ihre Fähigkeiten und Fertigkeiten 
nachweisen können. Sie bedürfen angemessener Vorbereitung und verlangen klar verständliche 
Aufgabenstellungen. In ihrer Gesamtheit sollen die Aufgabenstellungen die Vielfalt der im 
Unterricht erworbenen Kompetenzen und Arbeitsweisen widerspiegeln. Überprüfungsformen, 
die für schriftliche Arbeiten eingesetzt werden, müssen bei verschiedenen Gelegenheiten 
hinreichend und rechtzeitig angewandt werden, so dass Schülerinnen und Schüler mit ihnen 
vertraut sind. Zur Schaffung einer angemessenen Transparenz erfolgt die Bewertung der 
schriftlichen Arbeiten kriteriengeleitet. Einmal im Schuljahr kann gem. APO-SI eine schriftliche 
Arbeit durch eine andere, in der Regel schriftliche, in Ausnahmefällen auch gleichwertige nicht 
schriftliche Leistungsüberprüfung ersetzt werden. Grundsätzlich können Klassenarbeiten (auch in 
Teilen) im Fach Informatik zur Bearbeitung an einem prozessorgesteuerten Gerät konzipiert 
werden.  
Für die schriftlichen Arbeiten gilt, dass neben fachlicher Korrektheit und inhaltlicher Qualität 
auch die Darstellungsleistung in die Bewertung einzubeziehen ist.  
In den schriftlichen Arbeiten im Wahlpflichtfach Informatik als Kombinationsfach werden 
Kompetenzerwartungen beider Fächer berücksichtigt.  
 
 
Beurteilungsbereich „Sonstige Leistungen im Unterricht“  
 
Der Beurteilungsbereich „Sonstige Leistungen im Unterricht“ erfasst die im 
Unterrichtsgeschehen durch mündliche, schriftliche und praktische Beiträge erkennbare 
Kompetenzentwicklung der Schülerinnen und Schüler. Bei der Bewertung berücksichtigt werden 
die Qualität, die Quantität und die Kontinuität der Beiträge. Die Kompetenzentwicklung im 
Beurteilungsbereich „Sonstige Leistungen im Unterricht“ wird sowohl durch kontinuierliche 
Beobachtung während des Schuljahres (Prozess der Kompetenzentwicklung) als auch durch 
punktuelle Überprüfungen (Stand der Kompetenzentwicklung) festgestellt. Bei der Bewertung 
von Leistungen, die die Schülerinnen und Schüler im Rahmen von Partner- oder 
Gruppenarbeiten erbringen, kann der individuelle Beitrag zum Ergebnis der Partner- bzw. 
Gruppenarbeit einbezogen werden.  
Zum Beurteilungsbereich „Sonstige Leistungen im Unterricht“ – ggf. auch auf der Grundlage der 
außerschulischen Vor- und Nachbereitung von Unterricht – zählen u. a. unterschiedliche Formen 



der selbstständigen und kooperativen Aufgabenerfüllung, Beiträge zum Unterricht, von der 
Lehrkraft abgerufene Leistungsnachweise wie z. B. die schriftliche Übung, von der Schülerin oder 
dem Schüler vorbereitete, in abgeschlossener Form eingebrachte Elemente zur 
Unterrichtsarbeit, die z. B. in Form von Implementationen, Präsentationen und Portfolios 
möglich werden. 
 
 
Mögliche Überprüfungsformen  
 
Die Kompetenzerwartungen des Kernlehrplans ermöglichen eine Vielzahl von 
Überprüfungsformen. Im Verlauf der Sekundarstufe I soll ein möglichst breites Spektrum der im 
Folgenden aufgeführten Überprüfungsformen in schriftlichen, mündlichen oder praktischen 
Kontexten zum Einsatz gebracht werden. Darüber hinaus können weitere Überprüfungsformen 
nach Entscheidung der Lehrkraft eingesetzt werden.  
 
Darstellungs- und Dokumentationsaufgaben  

• Beschreibung und Erläuterung eines informatischen Sachverhalts  
• Darstellung eines informatischen Zusammenhangs  
• Dokumentation von Sachverhalten in geeigneter Darstellungsform (z. B. Text, Tabelle, 

Diagramm)  
 
Modellierungs- und Implementationsaufgaben  
 

• Entwicklung eines informatischen Modells  
• Erstellung eines Quellcodes/Algorithmus  
• Analyse und Ergänzung eines Modells oder einer Implementation  
• Fehlersuche und -korrektur in einem vorgegebenen Algorithmus oder Programmausschnitt  
 
Präsentationsaufgaben  
 

• Vorführung/Demonstration einer informatischen Problemlösung (z. B. Programm)  
• Kurzvortrag, Referat, Medienprodukt  
 
Begründungs- und Bewertungsaufgaben  
 
• Begründung des Vorgehens bei informatischen Problemlösungen  
• Analyse und Deutung von informatischen Sachverhalten  
• Stellungnahme zu Texten und Medienbeiträgen  
• Abwägen zwischen alternativen Lösungswegen 

 


